
Seit Jahren wird die Technische
Beratung im Fachverband Glas.

Fenster. Fassade immer wieder

mit der Frage konfrontiert, dass

Kunden während der Gewähr-

leistungszeit bei Glasbruch
kosten freien Ersatz vom Glaser

und Fensterbauer fordern. In den
meisten Fä/len konnten derartige
Ansprüche mit Erläuterungen zu

den besonderen Eigenschaften
von Glas ("Sprödigkeit als unter-

kühlte Schmelze HJ und den Liefer-
bedingungen der Vorlieferanten

abgewehrt werden. Diese
-' Vorgehensweise wurde jetzt in

der 2. Instanz vom Landgericht

Karlsruhe im Grundsatz bestätigt.

V orausgegangen war ein Rechtsstreit Qber

einen Einlauf in einer senkrechten Schei-

be eines im Februar 2000 verglasten Win-

tergartens, der sich im August des gleichen Jah-

res (nach Abnahme und Bezahlung

der Schlussrechnung) über die gesam- ,-
te Breite der Scheibe ausgedehnt I

hatte. Während ein Amtsgericht den
Glaser und Fensterbauer gewährleis-
tungspflichtig gesehen und sogar
eine verschuldensunabhängige Haf-
tung des Unternehmers festgestellt

hatte, war die Berufung beim Landge-
richt erfolgreich. Aus anwaltlicher

Sicht kann zu dem Urteil des Landge-

richts Karlsruhe vom 29. November
2001, Geschäftsnummer 5 S 120/01,

fol!!endes ausl!eführt werden:
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Das Landgericht Karlsruhe war der Auf
fassung; dass der Glasbruch keinen Mangel
der Werkleistung darstellt Nach dem Recht des
Bürgerlichen Gesetzbuches kann ein Mangel in
zwei Erscheinungsformen in Betracht kom-

men. Zum einen als Fehlen einerzugesicherten

Eigenschaft, solches war im vorliegenden Fall

nicht der Fall Darüber hinaus liegt ein Man-

gel dann VOI; wenn die Ist-Beschaffenheit von

der vertraglichen Soll-Beschaffenheit des Wer-
kes abweicht. Wäre die VOB/B vereinbartgewe-
sen, hätte die Werkleistung den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entl'prechen müs-
sen. Hier kam es abet; weil die VOB/B nicht
vereinbart wal; darauf an, ob der Mangel
durch Abweichung der Ist-Beschaffenheit von
der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffen-
heit gegeben ist Das Gericht war hier der Auf
fassung; dass nicht jeder Sprung, der nach Ab-
nahme der Werkleistung während des Laufes
der Gewährleistungsfrist sichtbar wird; ohne

weiteres dem Glaser anzulasten ist Es gibt eine

Vielzahl von Gründen für das Entl'tehen von

Sprüngen in Glasscheiben, die nicht in den Ver-

antwortungsbereich des Glasers fallen. Sicher-
lich - und dies hat das Gericht auch gesehen -
ist ein Sprung im Glas ein mögliches Anzeichen

für einen Mangel. Der Auftraggeber hätte in
diesem FaiJ aber nachzuweisen, dass dieser

Mangel vom Handwerker zu vertreten war:

Dies ist ihm in diesem PaiJ nicht gelungen, weil

ein Sadlverständigengutachten ergeben hat,
dass der Glaser das richtige Glas geliefert und

dieses auch ordnungsgemäß eingebaut hatte.
Einen Materialfehler konnte der Sachverstän-
dige nicht feststellen und hat deshalb die Auf
fassung vertreten, ein derartiger Glassprung
sei .schicksalhaft~ Für Schicksalhaftes hat
aber der Glaser nicht einzustehen, dies fällt
nicht in seinen Verantwortungsbereich.

. Fazit
Für die gesamte Brandte ist es sehr positiv,

dass ein .Hohes Gericht" klargestellt hat, dass das

Risiko für Glasbruch mit der Abnahme auf den

Auftraggeber übergeht und nicht beim Glaser und
Fensterbauer liegt Ausgenommen davon sind
selbstverständlich Verglasungsfehler. Trotzdem

bleiben zwei Empfehlungen: 1. Ein Hinweis in den

Geschäftsbedingungen, dass für das Glasbruchri-

siko nicht gehaftet werden kann, stellt die Rechts-

lage von vomeherein klar und lässt entspredten-

de Haftungsfragen beim Auftraggeber erst gar

nicht aufkommen. 2. Der Kunde sollte

auf die Möglichkeit des Abschlusses

einer Glasversicherung hingewiesen

werden, um das Glasbruch-Risiko über

eine relativ geringe Versicherungsge-

bühr abwälzen zu können. Auch kann
die Vermittlung einer solchen Versi-
cherung dann einen zusätzlichen
Deckungsbeitrag liefern.

Das Urteil im Wortlaut des Tatbe-

stands und die Entscheidungsgrlinde
kann bei der Technischen Beratung

gegen frankierten Rückumschlag (B4

E 1,53) angefordert werden.
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einzubauen waren und 0.1 das Haus als "H;:tuptsache" im Sinne des Gesetzes Zll

'.'
w~rtpn i~t In np,r miirtnlil",hftn VArhnnnlung in der 6erufynQsif"!~t~nz hat Einvernehmen

" bestanden, d~~~ ui~ .VOB/B nicht \Jer6inbart wordtirl war. und da~3 die Werk-

)', " " "

.:,~'

des Beklagten nas.:;h d~ren-Fertig9te!!'..!~1g iM !_~I.!fe .des f\l'f)!':Iat~. M8rz. '2000. ~nD;-.-

abg~nommen worden ist.

,

I~ Laufe dtt~ MO!iats August z(;igte sich In ~Int'r großen Glas~chelbe im Winterganon,

d~ der Beklagte aingebaut h::ltte. dann ein Sprung. der sich fortentvvickelte (I. 15.17)

u~~ jA de~ le~c.n rj,ni ~.~nnnmn don Johroc :1.000 ~U oinGnI . I~t:rtlich ergebnlt'losan .
! .

SfhrlftweChsel führtc (I. 19 - 27). Der Beklagte lehnte dj~ Gewährleistung, die der Kläger

v~n ihm verlangte, nämlich ab.

Nach § 63'J Aha. ~} tSl:;it;5 Kann rJer Klager einen f\~al"!gel selbst t?et3eltlgen unrJ et~~t, Ut;:f

ertorderliChen Autwendungerl verlangen, wenn der Unternehmer mit c1Ar Bft!i~iti\:JUllfJ

d'ese9 Mangels im Vcr2uge ict. ,'\ufwer\rJungen, deren Ersatz er verlangen könnte, hatte

der t<Jtiger blSl1er nicht, da er :Jie gesprungene Scheib<:' b!slang nit:t1l ~~~lLt!'1 li~ß. Der'

Sesteller kann jedoch auch '{erlangen, dass der Unternehmer in Höhe der mutmaßlich
I

~t5tehenden MangelbeseitIgungskosten einen Vorschuss leistet (vgl. u.a. MOnchner

~on'mentar zum 6GB, 3. Aufi., BanO 4, § 633 Rrt. 158). Ob diesem AnspruGt1 im vorli~-

!
~enden Fall entgegerlgehalten '.J.Ierden könnte, daS5 der eriorderliche Geldbetrag auch

~urch den Einbehalt eines T(1iles der Werklohnfurderung :zu erlangen wäre (val II ft,

"t1ünchner Kommer!tar zum 8GB a.e.O. § 633 Rn. 159). braucht hier nicht erörtert zu

werden, da der streitgegen~l'1ndllche Anspruch j~denfalls daran scheitert! dass der be-
II .
~auptete "Mangel" nicht bewiesen werden konnte. DarlegunlJs- und bewelsbe'a~tet. Jst
irsoweit derjenige, der die Rt~dlte au'60 § 633 Abs. 36GB geltel'\d macht. also der Kläger

~VQI, U.8. Muncnner Komment~r 21Jm S\?tö 3.3_0 § ~~.'\ Rn. 1 ß4). N~(.,;t1 Ut:111 t1i~1 ullli:il"

~a~ebender' Recht des 8GB kam 61ft ~Aangellediglic~' in zwei Erscheinungsformen In

~etracht, namllch In uerJt;IIIIJi;! I u~::i t-el"ll&ns. el11er zugesicherter, ~'g~II~~t,tlrl - JI~ .l!ulll

behallulta;l wi.'fJ . lind il-1 derjeriigen de$ Abweichena der IGt-ecGCh~ffenheit vOr'} der VQr.
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Boscllaffenheit des Werke$ '~.!.J..l der vereinbarten solt.e~~Ghaffenhelt abweicht. Hierzu

genügte nicht der Hii'tweis (.1llf jede beliebige Beeinträchtigung, die an dem Werk des

8. ~kJagten eil)getraten ist (vgl, U.d. Münchner Kommentar zum BGB s.a.O. § 633

) .: n. 14). Erforderlich ist vielmehr eine 6~~inträchtigur:g. die in den VerRntwnrtIJnosb~-

ro".) reich des Beklagten fällt (vgl. u.a. Mllt)(.hner Kommentar zum BGB a.a.O. § 633 Rn, 61).

,g,'\: Mit anderen Worten: Nicht jeder Sprung, (1er ""ach der Abnahme der W9rkl9iEtung wäh-

r~nd det l3ufot da,' GD\~'5hrloiGtLlngcfrict (hior: fünf ~.-1orlatc noch dcr AbnD~\me) sichtbar

wird I i.8t ohne vv'oltere& d~m vV t'.r~(u tern~h!"er ~11zula~tt:rL. r.:~ ~i!:Jl ~tl It:: Vi~J'd' 11 'Vvf I

Granden für das Entstehe"l 'J(~n Sprüngen in GI(i,ss~hGiben, die nicht in den V~rantwor-

tu.ngsb@r@I(:.t, des Glasers rall~I'I. D.,r Kläger mag d~lrch den Hinweis auf den Sprung

L~ar ~eint!( Ddrl~9ungslast ger;ügt haben, weil der Spr\.lng ein mögliches Mang91-

~nzeichen ist. Nachzuweisen vermochte der Kläger einen M~ngel der Werkleistung des

B!eklagten jedoch nicht. weil '_ile Beweisaufnahme In vollem Umfang zu $einen Unguns-

ten ausgegangen Ist. Das In ~rs\e(' Instant. erhobe!'\e Sachverständigengutachten hat

n~m!ich en'Jeben, dass der Beklagte d(-!~ richtige Glas gelief~rt und dieses auch ord-

n~ngsgemal~ eingebaut nato Lu t.ie5chadlgungen Im Hereich der t:ietestlgungslelste Ist

e~ nicht gekommen. Auch ein Materialfel~ler liegt nach Auffassung df:s Sa(;I'V~t'$tä(Jdi-

gen nicht vor (I. 63). Der S~(;tIV~r3tälldig9 hat abfl.chlisßend vielmehr die AnQlcht vertre-

ten, das'j ein derartiger Glassprung etwas Schicksalhaftes sei (I. 65)- Für Schicksalhaf-

t'$ hat ein Werkunternehrner nicht einzustehen, weil dies nicht In seinen Verantwor-

t~ng$bereICh fällt.
),

Dem in der Berufungsinstanz ;iuletzt noch gestellten Antrag, ein weiteres Gutachten ein-

iuholen. konnte nicht ent5prc""llen werden. da I-licht festgestellt weruen kann. dass das

v:r:lrli~~"nde Gulachtl~n ..uJ)Qel\u~Jeod" sei (§ 412 Abs. 1 ZPO).
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:~ ~ der Kläger In der Instanz in vollem Umfang lJI".terlegen ist, hat er die Kosten de$
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- AbJchrlff -

Öffentliche SitZU'lg des Landgerichts

Aktenzeiohen: 5 S 120/01 Karlsruhe. 29.11.2001

, i

An~ea.nd:
!

VOrs. R~chter am Landgericht Dittes als. Vorsitzender

Ri4hter Coen. Richter am Landgerl;;ht 0:-. Herr "I~ bei6it~.l.'l"Id~ ~iehle'
I

v9n der Hin71Jziehung eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vJurde ~bgelehen.

I n Sachen

f.n vorschuss zur M.lly~'b6~cit'gun8

i
e~8chienen b6t Aufruf:

rt'lr die Kläger und 6erufungsgegner: Rechtsanwall

Beklagte in Person un<'i ~el.!,t~dl,walt idl

Beschlössen und v9r~ündet

c
..

.ingangs werden die Zulti~sig"eitsvoraU5setzunge:1 des Rechlsmitlels gepnjft und erörtert.

,
,
le6nstandungen ergeberl siCh \I,:.!.ov..eit nicht.

1-

t

~er Prozessbevollmächtigte d~~. 8eklagterl ve(!iest dl=3n Antrag au~ dem Schriftsatz vom 10.

~ugust 2001 {lI. 25). Der PIOl(~~;~bev\)lllnächti9te der Klager nlmrnt 6e~u9 auf seiVlen vorberei.

~nden Schriftsa~ vom 28. Juni 2001 (tl. 11) und vcr~iAst den angekündigten Antrag, die Beru-

'Jr'1g zurückl:lJwelsen.

I
~iB Pal1&l'IaI1reter verhandeln mit dies~n AI)trt'\'~~11 :iltel\ig zur Sache

i
~~id& ParteivertretBf t:'rkiären, dass sie mit einer die Instanz abschließenden Entscheidung

rurcn don EinzQclrlchter ~in\ll?~t~nr1Af\ ~Aipn.

per $ach- lJnd Streitstand wird erörtcr1.

p9r PrQ~essbevtJllmächtigte a~~. Bt)rutur'gGg(,!gn~r erklQrt. dass er' ~i(;f' ~uf die r=:inhotung eines

w~it~I~11 Gutacntens berufe: FI.J; oie Richtigk&il der Behauptung ~ein~r MD.n(1Ant~r.hBft, dass dIe
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:elngebaute $ct~fJ'iue rtiang~l:-'att gewet=.c" ttJi Hi~f~VJ8i3t' berlife er .c.ir.h auf die nOchmalige An-

Ihöf\Jng dts in erst~r InsTi1!'\r !t~ll~ fJu..V~~I.':II~I"1 S~~hver.-,täl'\digcn
1

B " G C h t 0 g A Ac n t~ n d v 6 r k ü n d . t

,
I
I
lEine Ent5cheidung ergeht ~'II Schluss der Sitzuns,

[Am S~nluss der ;jltzung. nacriUldlrl ~it.;!1 IJit; Et't.':'hien~n ontf~rn~ hatto,), wur~on nach 9$naimer

!Beratung und Wiederher~teilurl9 d&r OfferltllchkGit verkünd~t:

1 anliegende.s Urteil

Für dia Ric;htlgkelt

der Ubertr~sune VÖn'l Tonband:

Weschler

i

rg,aUb,gt

I' II'OJ. 1
'C-uo..{O1J~~r!) U

~ildenberger I '~ustlzfach8g65tel'~\..'

~I$ Urkun'J'Ol~~lllli" cJt!1 G~5chät1s~tell~
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